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Kommentar, Kommentator als geistiger Schöpfer 

Die Formangabe „Kommentar“ in Feld 064a ist fakultativ. 

Für kommentierte Ausgaben von Gesetzen usw. und Kommentare gelten die allge-

meinen Regeln unter RDA-A-WERK . 

Wenn eine Person für die Schaffung des Kommentars verantwortlich ist, gilt sie nach 

RDA als geistiger Schöpfer. Der normierte Sucheinstieg (Feld 303) wird durch Kombi-

nation mit dem bevorzugten Titel für den Kommentar gebildet.  Im vorliegenden Bei-

spiel sind der bevorzugte Titel für den Kommentar und der Manifestationstitel (= 

Haupttitel) identisch, Feld 303 muss daher nicht belegt werden. 

Zum kommentierten Werk kann in Feld 787 eine Beziehung erfasst werden 

(Beziehungskennzeichnung: Kommentar zu). Sie wird in der Form des normierten Su-

cheinstiegs angegeben. 

https://sta.dnb.de/doc/RDA-A-WERK

